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Verkehrssituation untere Lützellindener Straße  
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 26.06.2016, OBR/1050/2016 
Antrag der FDP-Fraktion vom 02.12.2017, OBR/0911/2017 
Antrag der SPD-Fraktion vom 20.04.2018, OBR/1112/2018 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   

mit den von Ihnen in Ihren Sitzungen am 06.07.2016, 13.12.2017 und 02.05.2018 beschlos-
senen o. g. Anträgen streben Sie die Unterbindung / Vermeidung von abkürzendem Durch-
gangsverkehr in der unteren Lützelllindener Straße von bzw. zur Wetzlarer Straße an.  

Der Verkehr in der unteren Lützellindener Straße war in den vergangenen Jahren wiederholt 
Gegenstand von Anfragen und Anregungen. Auch die Verkehrskommission hat sich im Rahmen 
von zwei Verkehrsschauen vor Ort einen Eindruck von der Situation gemacht. Die vom Ortsbeirat 
Kleinlinden im Jahr 2014 angeregte Installierung eines Pfostens ist nicht zulässig (vgl. Stellung-
nahme des Magistrates vom 22.05.2015). 

Um ein objektives Bild der Verkehrsbelastung in der unteren Lützellindener Straße zu erhalten, 
hat die Straßenverkehrsbehörde die Verkehrsmengen erfasst. Die Messungen erfolgten mit einem 
Verkehrsstatistikgerät im Zeitraum vom 08.01.2019. bis zum 29.01.2019. Das Gerät erfasst 
die Verkehrsmenge, die gefahrenen Geschwindigkeiten und die Fahrzeugarten über 24 Stunden 
am Tag. Da die Messung am Anfangs- und Schlusstag nicht über 24 Stunden erfolgte, werden 
diese beiden Tage nachfolgend nicht berücksichtigt.  

Nicht ermitteln lassen sich mit einem Verkehrsstatistikgerät die Anteile des echten Durchgangs-
verkehrs und des Ziel-/Quellverkehrs. Hierfür wäre eine aufwändige Verfolgungszählung erfor-
derlich.  
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Im Zeitraum vom 09.01.2019, 0.00 Uhr, bis 28.01.2019, 24.00 Uhr, wurden insgesamt 3.196 
Kraftahrzeuge erfasst. Dies entspricht einer durchschnittlichen Verkehrsmenge von ca. 160 Kfz/ 
Tag. An den Wochentagen Montag bis Freitag lag die durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge 
bei ca. 181 Kfz; das Maximum lag bei 219 Fahrzeugen.  

Auffallend ist die stark unterschiedliche Belastung nach der Fahrtrichtung: 73% aller Kraftfahr-
zeuge fuhren in Richtung Wetzlarer Straße.  

Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Kraftfahrzeuge (Vd) betrug 23 km/h, die sog. V85 (die 
Geschwindigkeit, die von 85% der gemessenen Fahrer eingehalten wird) betrug 29 km/h.  

Der Magistrat teilt die Auffassung des Ortsbeirates, dass der Verkehr in der unteren Lützellindener 
Straße zu einem wesentlichen Teil durch Durchgangsverkehr geprägt ist. Die insgesamt sehr 
niedrige Verkehrsmenge und das unauffällige Geschwindigkeitsniveau geben jedoch keinen An-
lass zu durchfahrtsbeschränkenden Maßnahmen. Vielmehr ist ggf. sogar das bestehende Durch-
fahrtsverbot zu überprüfen.1  

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Peter Neidel 
Bürgermeister 
 
 

                                              
1 § 45 Abs. 9 Satz 1 StVO: „Verkehrszeichen  und  Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies auf 
Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“ 


